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(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuse (10) für elek-
trische Steckverbindungen, beispielsweise für Elektro-
fahrzeuge, mit mindestens einer durch eine Eintrittsöff-
nung (13) des Gehäuses (10) geführten Kabelleitung
(11), wobei das Gehäuse (10) aus einer Hartkomponente
aus Kunststoff besteht. Um an der Eintrittsöffnung (13)

die Kabelleitung (11) weniger knickempfindlich zu ma-
chen, schlägt die Erfindung vor, dass sich die Eintritts-
öffnung (13) in einer Weichkomponente (15), die vor-
zugsweise aus einem Elastomer besteht, befindet, wobei
die Weichkomponente (15) und das Gehäuse (10) als
Verbundteil ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für elektri-
sche Steckverbindungen, dessen Verwendung und ein
Verfahren zur Herstellung des Gehäuses, beispielsweise
für Elektrofahrzeuge, mit mindestens einer durch eine
Eintrittsöffnung des Gehäuses geführten Kabelleitung,
wobei das Gehäuse aus einer Hartkomponente aus
Kunststoff besteht.
[0002] Ein Gehäuse der eingangs genannten Art ist
häufig Bestandteil von Verriegelungsvorrichtungen in
Elektroautos, die beispielhaft in der DE 10 2009 057 426
A1 beschrieben sind.
[0003] Aus der DE 10 2008 051 468 A1 ist ein Adap-
tergehäuse mit einem darin aufgenommenen Steckerteil
bekannt, wobei das Adaptergehäuse wenigstens zwei
durch Umspritzen des Steckerteils mit einem Kabelende
gebildete Gehäuseabschnitte aus verschieden harten
Kunststoffen aufweist.
[0004] Aus der US 2009/0264017 A1, der US
2008/0020626 A1 und der US 2014/0190745 A1 sind
elektrische Steckverbindungen mit einem Steckerge-
häuse und Steckerkontaktteilen bekannt.
[0005] Aus der US 2012/0135632 A1 ist ebenfalls eine
elektrische Steckverbindung bekannt, welche sich ins-
besondere durch eine Wetterbeständigkeit für den Au-
ßeneinsatz auszeichnen soll.
[0006] Aus der DE 34 404 00 A1 geht eine wasserdich-
te elektrische Steckverbindung aus zwei miteinander
verbindbaren Steckerteilen hervor. Das Steckergehäu-
seteil besteht aus einem zähelastischen Kunststoffma-
terial, das durch Umspritzen eines Steckerkontaktteils
gebildet wird. Ein Dichtstopfen aus elastischem Kunst-
stoffmaterial ist benachbart dem Steckerkontaktteil an-
geordnet und weist eine Aufnahmeöffnung für ein Leiter-
kabel auf. Das Steckergehäuseteil weist an seinem ei-
nem Ende vier sich radial erstreckende Rippen auf, die
eine axiale Verlagerung des Dichtstopfens gegenüber
dem Steckerkontaktteil verhindern sollen.
[0007] Hierzu finden im Stand der Technik Gehäuse
Verwendung, die den Steckverbindungen zugeordnet
sind, welche wiederum für eine elektrische Steckverbin-
dung zum Aufladen der Energiezellen eines Fahrzeuges
mit elektrischem Antrieb vorgesehen sind.
[0008] Bei den Gehäusen handelt es sich dabei um
umspritzte Teile, die mit Kabelleitungen, beispielsweise
im Motorraum oder im Bereich der Tankklappe, versehen
sind.
[0009] Die Gehäuse sind dabei im Innern mit Kontak-
ten versehen, die mit den Kabelleitungen verbunden
sind. Die Kabelleitungen sind wiederum durch in den Ge-
häusen befindliche Eintrittsöffnungen in das Innere des
Gehäuses geführt.
[0010] Die Gehäuse sind häufig aus dem Material PBT
GF 30, d.h. aus Polybutylenterephtalat mit 30 % Glasfa-
ser, und somit aus einer eher harten Komponente gebil-
det, wohingegen das Ummantelungsmaterial der Kabel-
leitungen aus PVC, d.h. aus Polyvinylchlorid besteht und

folglich aus einem eher weichen Material gebildet ist.
Hierdurch entsteht am Kabelaustritt, d.h. an den Eintritt-
söffnungen, eine Knickstelle, die zu Beschädigungen der
Kabelleitungen bei einem unsachgemäßen Umgang
durch die Benutzer führen kann.
[0011] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Gehäuse sowie ein Verfahren zur Herstellung
des Gehäuses der eingangs genannten Art zu Verfügung
zu stellen, das sich an seinen für die Kabelleitungen vor-
gesehenen Eintrittsöffnungen durch eine geringe Knick-
empfindlichkeit seiner Kabelleitungen und somit durch
eine größere Robustheit der Kabelleitungen auszeich-
net.
[0012] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der An-
sprüche 1 und 3 sowie einem Verfahren nach Anspruch
12 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0013] Die Erfindung sieht vor, dass sich die Eintritts-
öffnung in einer Weichkomponente, die vorzugsweise
aus einem Elastomer besteht, befindet, wobei die Weich-
komponente und das Gehäuse als Verbundteil ausgebil-
det sind.
[0014] Grundlegende Idee der Erfindung ist es, die Kni-
ckempfindlichkeit an der Eintrittsöffnung des Gehäuses
zu reduzieren, indem zwischen Kabelleitungen und Ge-
häuse eine Weichkomponente, die beispielsweise aus
einem Elastomer gebildet ist, angeordnet wird.
[0015] Das Gehäuse für elektrische Steckverbindun-
gen, beispielsweise für Elektrofahrzeuge, weist mindes-
tens eine durch eine Eintrittsöffnung des Gehäuses ge-
führte Kabelleitung auf, wobei das Gehäuse als Verbund-
teil ausgebildet aus einer Hartkomponente aus Kunst-
stoff und einer Weichkomponente besteht. Erfindungs-
gemäß ist vorgesehen, dass die Weichkomponente an
der Kabelleitung angeordnet ist und sich in der Eintritts-
öffnung befindet, so dass der Herstellungsprozess opti-
miert wird. Denn es sind gegenüber bekannten Gehäu-
sen mit Knickschutz insgesamt weniger Bauteile notwe-
nig, so dass die Herstellung nicht nur hinsichtlich der Kos-
ten, sondern auch bezüglich der Zykluszeiten bei der
Herstellung optimiert ist.
[0016] Vorteilhafterweise kann die Weichkomponente
ein Schrumpfschlauch sein, wodurch ein sicherer Halt
der Weichkomponente an der Kabelleitung realisiert
wird. Dadurch ist ein besonders effektiver Knickschutz
gegeben. Zusätzlich wird der Herstellungsprozess durch
die temparaturabhängigen Eigenschaften des
Schrumpfschlauches weiter verbessert wird. Dies kommt
insbesondere dann zum Tragen, wenn die mit dem
Schrumpfschlauch verbundene Kabelleitung in ein
Werkzeug zur Herstellung des Gehäuses eingebracht
und dort Wärme ausgesetzt wird, so dass sich der
Schrumpfschlauch folglich passgenau an die Kabellei-
tung anschmiegt.
[0017] Die Weichkomponente und das Gehäuse sind
gemäß der Erfindung als Verbundteil ausgebildet, das
im Rahmen der 2K-Technologie hergestellt worden ist,
d.h. die Weichkomponente wird mit dem Gehäuse zu ei-
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nem Verbundteil in einem gemeinsamen, synchronen
Prozess der Umspritzung zusammengefügt. Die Weich-
komponente ist dabei als separates Teil gefertigt und
wird zusammen mit den Kontakten bzw. Kabelleitung in
die Gehäuseform eingelegt, sodass auch eine zusätzli-
che Abdichtung auf dem Kabelummantelungswerkstoff
entfällt.
Das erfindungsgemäße Gehäuse eignet sich für ver-
schiedene Umgebungsbedingungen. Es kann insbeson-
dere Verwendung finden bei einer Betriebstemperatur
zwischen ca. - 40°C und ca. 85°C und einer Lagerungs-
temperatur zwischen ca. -40°C und ca. 120°C.
[0018] Das erfindungsgemäße Gehäuse zeichnet sich
auch durch eine gute Dichtigkeit aus und weist im Rah-
men der Schutzart vorzugsweise den Code IP54 auf.
[0019] Nach einem eigenständigen Gedanken der Er-
findung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses
einer elektrischen Steckverbindung vorgesehen, wobei
mindestens eine, vorzugsweise als Schrumpfschlauch
ausgebildete Weichkomponente an mindestens eine Ka-
belleitung angebracht wird. Vorteilhafterweise kann der
Schrumpfschlauch auf die Kabelleitung aufgezogen oder
die Kabelleitung durch den Schrumpfschlauch hindurch
gezogen werden.
[0020] Erfindungsgemäß wird anschließend die mit
der Weichkomponente versehene Kabelleitung in ein
Werkzeug, insbesondere eine Spritzgussform zur Her-
stellung des Gehäuses eingelegt und mit Kunststoff um-
spritzt, so dass ein Gehäuse mit im und am Gehäuse
angeordneten Kabelleitungen, welche mit Steckkontak-
ten versehen werden können. Durch den auf diese Weise
realisierten Knickschutz wird die Knickempfindlichkeit
verbessert. Denn die Enden der mit der Weichkompo-
nente versehenen Kabelleitungen sind zum Teil von der
Gehäusewand umschlossen und ragen zum Teil aus
dem Gehäuse heraus. Ferner wird auf diese Weise ein
hinsichtlich Produktionszyklen und -kosten optimierter
Herstellungsprozess gewährleistet.
[0021] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass sich innerhalb der Weichkomponente
längliche Hohlräume befinden, durch die die Kabellei-
tung geführt ist. Hierdurch befindet sich ein größerer Teil
der Kabelleitung innerhalb der Weichkomponente, wo-
durch wiederum die Knickempfindlichkeit der Kabellei-
tung weiter verringert und der Halt der Kabelleitungen
innerhalb der Weichkomponente weiter erhöht wird.
Hierzu dient auch, dass die Kabelleitung vorzugsweise
passgenau durch die länglichen Hohlräume geführt ist.
[0022] Auch sorgt eine größere Außenfläche der
Weichkomponente für eine größere Haftung zwischen
der Hartkomponente und der Weichkomponente. Die
Weichkomponente ist hierzu vorteilhafterweise außer-
halb des Gehäuses angeordnet.
[0023] Erfindungsgemäß ist ein Anbauteil vorgese-
hen, das einteilig mit dem Gehäuse ausgebildet ist und
in das die Weichkomponente integriert ist. Die Verbin-
dung zwischen der Hartkomponente und der Weichkom-
ponente sollte sich durch eine hohe Haftung auszeich-

nen. Vorzugsweise ist die Weichkomponente daher von
einem Kunststoff umspritzt, was zweckmäßigerweise
durch den Einsatz der 2K-Fertigung erreicht werden
kann.
[0024] Hierzu dient auch, dass das Anbauteil einer
Wand des Gehäuses zugeordnet ist, wobei das Anbauteil
mit Rippen versehen ist, die sich zwischen der Wand des
Gehäuses und der Eintrittsfläche der in das Anbauteil
integrierten Weichkomponente befindet. Der Raum zwi-
schen der Wand des Gehäuses und den Rippen sowie
der Raum zwischen den Rippen sind vorzugsweise mit
der Weichkomponente ausgefüllt. Zweckmäßigerweise
ist die Weichkomponente dabei aus einem Elastomer ge-
bildet.
[0025] Um den Halt zwischen dem Anbauteil und der
Weichkomponente weiter zu erhöhen, sieht die Erfin-
dung vor, dass in dem Anbauteil ein Steg ausgebildet ist,
der auf der dem Gehäuse abgewandten Eintrittsfläche
der Weichkomponente aufliegt.
[0026] Der Druck auf die Weichkomponente lässt sich
durch die Gestaltung des Spritzgusswerkzeuges, in Be-
zug auf die massliche Ausgestaltung des Anbauteiles,
bzw. der Rippen und Stege des Anbauteiles, variieren
bzw. einstellen.
So kann z.B. zur Erreichung einer höheren Dichtigkeits-
forderung eine andere Ausgestaltung erforderlich sein
als für die Forderung eines engen Verlegeradius nach
dem Austritt der Kabel aus dem Gehäuse. Um mehrere
Kabelleitungen in das Innere des Gehäuse führen zu
können, sieht die Erfindung vor, dass die Weichkompo-
nente über eine Eintrittsfläche verfügt, die voneinander
beabstandete Eintrittsöffnungen aufweist.
[0027] Die Verwendung eines Gehäuses gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10 für ein Elektroauto ist Ge-
genstand von Anspruch 11.
[0028] Weitere Ziele, Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen anhand der Figuren. Dabei bilden al-
le beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merk-
male für sich oder in beliebiger sinnvoller Kombination
den Gegenstand der vorliegenden Erfindung, auch un-
abhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprü-
chen oder deren Rückbeziehung.
[0029] Es zeigen:

Fig. 1a bis 1b in einer perspektivischen Ansicht ein
herkömmliches Gehäuse für eine elek-
trische Steckverbindung mit durch Ein-
trittsöffnungen in das Gehäuse geführ-
ten Kabelleitungen;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Gehäuses,

Fig. 3 einen Ausschnitt des erfindungsgemä-
ßen Gehäuses aus Figur 2,
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Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines wei-
teren erfindungsgemäßen Gehäuses
und

Fig. 5 einen Teilschnitt des Gehäuses aus Fi-
gur 4.

[0030] Figur 1a zeigt ein herkömmliches Gehäuse, das
mit dem Bezugszeichen 20 versehen ist und das einem
in Figur 1a nicht gezeigten Steckverbinder zugeordnet
ist, welcher für eine elektrische Steckverbindung zum
Aufladen der Energiezellen eines Fahrzeuges mit elek-
trischem Antrieb dient.
[0031] Bei dem herkömmlichen Gehäuse 20 handelt
es sich um ein von Kunststoff umspritztes Teil, das, wie
zudem aus Figur 1 a hervorgeht, mit Kabelleitungen 11
versehen ist.
[0032] Das Gehäuse 20 ist im Innern mit Kontakten 12
versehen, die, wie insbesondere die in Figur 1 b getrennt
gezeigten Komponenten verdeutlichen, wiederum mit
den Kabelleitungen 11 verbunden sind.
[0033] Wie Figur 1a weiter zeigt, sind die Kabelleitun-
gen 11 durch Eintrittsöffnungen 13, die am unteren Rand
einer Wand 14 des Gehäuses 20 ausgebildet sind, in das
Innere des Gehäuses 20 geführt.
[0034] Das Gehäuse 20 ist aus dem Material PBT GF
30, d.h. aus Polybutylenterephtalat mit 30 % Glasfaser
und somit aus einer eher harten Komponente gebildet,
wohingegen das Ummantelungsmaterial der Kabellei-
tungen 11 aus PVC, d.h. aus Polyvinylchlorid, und folg-
lich aus einem eher weichen Material gebildet ist.
[0035] Hierdurch entsteht am Kabelaustritt, d.h. an den
Eintrittsöffnungen 13 eine Knickstelle, die zu Beschädi-
gungen der Kabelleitungen führen kann.
[0036] Das erfindungsgemäße Gehäuse, das mit dem
Bezugszeichen 10 versehen ist, zeichnet sich daher, wie
aus Figur 2 hervorgeht, durch eine Weichkomponente
15 aus, in der sich die Eintrittsöffnungen 13 befinden und
die als Verbundteil mit dem Gehäuse 10 ausgebildet ist.
[0037] Die Weichkomponente 15, die als Elastomer
ausgebildet ist, und das Gehäuse 10 sind als Verbundteil
ausgebildet, das im Rahmen der 2K-Technologie herge-
stellt worden ist, d.h. die Weichkomponente 15 wird mit
dem Gehäuse 10 zu einem Verbundteil in einem gemein-
samen, synchronen Prozess der Umspritzung zusam-
mengefügt, sodass die Weichkomponente 15 in dem Ge-
häuse 10 in Form eines umspritzten Teils vorliegt. Durch
chemische Bindung zwischen den unterschiedlichen Ma-
terialien wird eine hohe Haftwirkung erzeugt.
[0038] Wie Figur 3 näher verdeutlicht, sieht eine Aus-
führungsform der Erfindung vor, dass das Gehäuse 10
über ein Anbauteil 16 verfügt, das einteilig mit dem Ge-
häuse 10 ausgebildet ist. Innerhalb der
Weichkomponente15 befinden sich längliche Hohlräu-
me, durch die die Kabelleitungen 11 passgenau geführt
sind.
[0039] Das Anbauteil 16 ist an der Wand 14 des Ge-
häuses 10 angeordnet und mit Rippen 17 versehen, die

sich zwischen der Wand 14 des Gehäuses 10 und der
Eintrittsfläche 18 der in das Anbauteil 16 integrierten
Weichkomponente 15 befindet. Der Raum zwischen den
Rippen 17 und der Wand 14 des Gehäuses 10 sowie
zwischen den Rippen 17 ist mit noch mit der Weichkom-
ponente 15 ausgefüllt.
[0040] Wie insbesondere aus Figur 3 weiter hervor-
geht, verfügt die Weichkomponente 15 über eine Ein-
trittsfläche 18, die mehrere Eintrittsöffnungen 13 auf-
weist, die voneinander beabstandet angeordnet sind. Die
Kabelleitungen 11 werden also durch die Eintrittsöffnun-
gen 13 in die länglichen Hohlräume geführt, die sie durch-
laufen, um dann in das Innere des Gehäuses 10 zu ge-
langen.
[0041] Das Anbauteil 16 verfügt über einen Steg 19,
der auf der dem Gehäuse 10 abgewandten Seite der
Eintrittsfläche 18 der Weichkomponente 15 aufliegt.
Hierdurch wir ein zusätzlicher Halt der Weichkomponen-
te 15 an dem Anbauteil 16 geschaffen. Das Anbauteil 16
weist eine Länge von ca. 19,5 mm und eine Breite von
ca. 7,3 mm sowie eine Höhe von ca. 4 mm auf.
[0042] Die vorliegende Erfindung beschränkt sich in
ihrer Ausführung nicht auf das vorstehend angegebene
bevorzugte Ausführungsbeispiel. Vielmehr ist eine An-
zahl von Varianten denkbar, welche von der dargestell-
ten Lösung auch bei anders gearteten Ausführungen Ge-
brauch machen. Beispielsweise kann die Weichkompo-
nente 15 direkt in die Wand 14 des Gehäuses 10 inte-
griert sein, d.h. Bestandteil der Wand 14 des Gehäuses
10 sein.
[0043] Aus Fig. 4 geht eine weitere erfindungsgemäße
Variante des Gehäuses 10 für elektrische Steckverbin-
dungen hervor, beispielsweise für Ladestecker von Elek-
trofahrzeugen, im Speziellen für einen Aktuator zur Ver-
riegelung dieser elektrischen Steckverbindungen. Min-
destens eine Kabelleitung 11 ist durch eine Eintrittsöff-
nung 13 des Gehäuses 10 geführt. Wie erwähnt, ist das
Gehäuse 10 als Verbundteil aus einer Hartkomponente
aus Kunststoff und einer Weichkomponente 15 herge-
stellt. Bei dieser Ausführungsform ist die Weichkompo-
nente 15, welche bevorzugt als Schrumpfschlauch aus-
gebildet ist, an der Kabelleitung 11 angeordnet und be-
findet sich in der Eintrittsöffnung 13.
[0044] Fig. 5 zeigt einen Ausbruch, d.h. einen Teil-
schnitt des Gehäuses gemäß Fig. 4. Die mit der Weich-
komponente 15 versehenen Kabelleitungen 11 durch-
laufen die Eintrittsöffnungen 13 des Gehäuses 10 und
können im Inneren des Gehäuses 10 mit Steckverbin-
dungen zum Anschließen weiterer Komponenten verse-
hen sein. Die Anbindung der Kabelleitung 11 an einen
Steckkontakt kann beispielsweise durch eine Crimpver-
bindung realisiert werden. Im Sinne der Erfindung sind
auch weitere lösbare oder auch nicht-lösbare Verbindun-
gen denkbar.
[0045] Die als Schrumpfschlauch ausgebildete Weich-
komponente 15 kann auf die Kabelleitung 11 aufgezogen
werden. Alternativ kann die Kabelleitung 11 durch den
Schrumpfschlauch 15 hindurch gezogen werden.
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[0046] Bei der Herstellung des Gehäuses 10 wird die
mit der Weichkomponente 15 versehene Kabelleitung 11
in ein Werkzeug, insbesondere eine Spritzgussform zur
Herstellung des Gehäuses 10 eingelegt und mit Kunst-
stoff umspritzt. Bei dieser Ausführungsform sind somit
keine weiteren Bauteile, wie etwa ein Anbauteil 16, not-
wendig, da die an der Kabelleitung 11 angeordnete
Weichkomponente 15 bereits bei der Herstellung des
Gehäuses 10 in dieses eingebracht wird, so dass ein
Gehäuse 10 mit im und am Gehäuse 10 angeordneten
Kabelleitungen 11 hergestellt wird.

Bezugszeichenliste

[0047]

10 Gehäuse
11 Kabelleitung
12 Kontakte
13 Eintrittsöffnungen
14 Wand
15 Weichkomponente
16 Anbauteil
17 Rippen
18 Eintrittsfläche
19 Steg
20 Gehäuse

Patentansprüche

1. Gehäuse (10) für elektrische Steckverbindungen,
beispielsweise für Elektrofahrzeuge, mit mindestens
einer durch eine Eintrittsöffnung (13) des Gehäuses
(10) geführten Kabelleitung (11), wobei das Gehäu-
se (10) als Verbundteil ausgebildet aus einer Hart-
komponente aus Kunststoff und einer Weichkompo-
nente (15) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass
die Weichkomponente (15) an der Kabelleitung (11)
angeordnet ist und sich in der Eintrittsöffnung (13)
befindet.

2. Gehäuse (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Weichkomponente (15) ein
Schrumpfschlauch ist.

3. Gehäuse (10) für elektrische Steckverbindungen,
beispielsweise für Elektrofahrzeuge, mit mindestens
einer durch eine Eintrittsöffnung (13) des Gehäuses
(10) geführten Kabelleitung (11), wobei das Gehäu-
se (10) als Verbundteil ausgebildet aus einer Hart-
komponente aus Kunststoff und einer Weichkompo-
nente (15) besteht und die Weichkomponente (15)
über eine Eintrittsfläche (18) verfügt, die Eintrittsöff-
nungen (13) aufweist, die voneinander beabstandet
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Anbauteil (16) vorgesehen ist, das einteilig mit
der Hartkomponente ausgebildet und in das die

Weichkomponente (15) integriert ist, wobei in dem
Anbauteil (16) ein Steg (19) ausgebildet ist, der auf
der dem Gehäuse (10) abgewandten Seite der Ein-
trittsfläche (18) der Weichkomponente (15) aufliegt.

4. Gehäuse (10) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich innerhalb der Weichkomponen-
te (15) längliche Hohlräume befinden, durch welche
die Kabelleitung (11) geführt ist.

5. Gehäuse (10) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kabelleitung (11) passgenau
durch die Hohlräume geführt ist.

6. Gehäuse (10) einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Weichkomponente (15)
von einem Kunststoff umspritzt ist.

7. Gehäuse (10) nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anbauteil (16)
an einer Wand (14) des Gehäuses (10) angeordnet
ist, wobei das Anbauteil (16) mit Rippen (17) verse-
hen ist, die sich zwischen der Wand (14) des Ge-
häuses (10) und der Eintrittsfläche (18) der in das
Anbauteil (16) integrierten Weichkomponente (15)
befinden.

8. Gehäuse (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Weichkomponente (15) aus einem Elastomer be-
steht.

9. Gehäuse (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in seinem
Inneren Kontakte (12) angeordnet sind, die mit der
Kabelleitung (11) verbunden sind.

10. Gehäuse (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es aus
dem Material PBTGF 30 gebildet ist.

11. Verwendung eines Gehäuses (10) gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 10 für ein Elektroauto.

12. Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses (10) ei-
ner elektrischen Steckverbindung, insbesondere
nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei min-
destens eine, vorzugsweise als Schrumpfschlauch
ausgebildete Weichkomponente (15) an mindestens
eine Kabelleitung (11) angebracht und die Kabellei-
tung (11) dann in ein Werkzeug, insbesondere eine
Spritzgussform zur Herstellung des Gehäuses (10)
eingelegt und mit Kunststoff umspritzt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schrumpfschlauch (15) auf die
mindestens eine Kabelleitung (11) aufgezogen oder
die Kabelleitung (11) durch den Schrumpfschlauch
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(15) gezogen wird.
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